
Wie alles begann ...

Die Firmengründung (Tischlerei) erfolgte nachweislich im 
17. Jahrhundert durch die Vorfahren der Familie Haagn 
namens Obermayer, Schnaitter und Weinberger.

Diese Tischlerei wurde laut Kaufbrief im Jahre 1804 vom 
Ur-Ur-Urgroßvater des heutigen Inhabers erworben und 
ist bis heute, ohne Unterbrechung, an die jeweils nächste 
Generation übergeben worden.

1804 - 1862	 Josef Haagn
1862 - 1910	 Josef Haagn
1910 - 1915	 Josef und Bartholomäus Haagn
1915 - 1922	 Bartholomäus Haagn
1922 - 1956	 Peter Haagn
1956 - 1964	 Fritz Tiefenthaler-Haagn mit Teilhaber
	 Josef Pinegger
1964 - 1989	 Fritz Tiefenthaler Haagn
1989 - 2003	 Fritz Tiefenthaler Haagn / 
	 Friedrich Haagn
2004 - heute	 Friedrich Haagn

Dienst den Lebenden - Ehre den Toten

Auch unser Berufstand versucht zunehmend, allen Proble-
men ausschließlich mit den Mitteln der Betriebswirtschaft 
zu begegnen. Bis zu einem gewissen Punkt ist dieses 
Verhalten geboten. Man sollte aber dabei unser größtes 
Kapital nicht vernachlässigen; Unsere Menschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft gegenüber denen, die mit ihrem Leid 
und ihren Sorgen zu uns kommen. In diesem Sinne wer-
den wir auch weiterhin unser Bestes geben. Möge Gottes 
Segen auch die nachfolgende Generation begleiten.

Trauervorsorge und Trauerhilfe

Information

Wir sind Mitglied im Bestatterverband Bayern e.V. 
haben nach diesen Richtlinien die Fachprüfung abgelegt 

und dürfen diese Markenzeichen führen.
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Regeln Sie das Notwendige selbst,  
denn Vorsorge heißt:

•	 Vorher selbst bestimmen
•	 Vorher Notwendiges regeln
•	 Verantwortung in eigener Sache 

Aktive Menschen sorgen vor

Dazu gehört auch die Regelung der eigenen Bestattung. 
Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen? 
Deshalb sollten Sie Ihre persönlichsten Dinge selbst be-
stimmen.
 
Bei einer Bestattungs-Vorsorgeregelung beraten wir Sie 
sach- und fachgerecht über alle Einzelheiten sowie alle 
Entscheidungen, die Sie vorab selbst treffen können. So 
schützen Sie Ihre Angehörigen und Freunde vor Proble-
men und Sorgen, die bei einem Trauerfall auftreten kön-
nen. Die Streichung des gesetzlichen Sterbegeldes bringt 
bei einer Bestattung oft auch finanzielle Belastungen mit 
sich, die jedoch vermieden werden können.

Mit einem Vorsorgevertrag regeln Sie alles Notwendige 
und wir sorgen später für die korrekte Ausführung Ihrer 
Wünsche. Wir beraten Sie ausführlich und persönlich.

Wichtige Information zur Beantragung des  
Sterbevierteljahres sowie der Witwen- bzw. 
Witwerrente

Bitte setzen Sie sich in den nächsten 14 Tagen mit der für 
Sie zuständigen Rentenstelle bei Ihrer Stadtverwaltung 
oder Gemeinde in Verbindung und vereinbaren Sie einen 
Termin.

Im allgemeinen sind folgende Unterlagen  
mitzubringen:

•	 Eigener Personalausweis
•	 Heiratsurkunde oder Familienstammbuch
•	 Sterbeurkunde der(s) Verstorbenen
•	 Rentenbescheide der(s) Verstorbenen
•	 Eigene Rentenunterlagen oder Bescheide über Rente 

oder andere Einkünfte

Sterbeurkunden werden benötigt für:

•	 Rentenangelegenheiten gesetzlich oder Privat
•	 Krankenkasse gesetzlich oder Privat
•	 Bankverbindungen
•	 Erbschaftsangelegenheiten
•	 Lebens- oder Sterbegeldversicherung
•	 Nachlassgericht

Folgende Unterlagen werden benötigt:

	 Geburtsurkunde
	 Heiratsurkunde bis 1957
	 Auszug Familienbuch ab 1958
	 Sterbeurkunde verstorbenen Ehegatten
	 Scheidungsurteil
	 Foto
	 Kleidung
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